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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1963

Norm

AKB §2 Abs2 litb

AKB §10 Abs1

VersVG §158f

Rechtssatz

Berechtigter Fahrer im Sinne der §§ 2 Abs 2 lit b und 10 Abs 1 AKB ist nicht

1) wer den Wagen vom Halter zur Benützung bekommen und ihn dann einem anderen, der den Unfall verursacht hat,

überlassen hat;

2) wer den Wagen von jemandem, dem ihn der Halter zur Benützung aber nicht zur Weitergabe anvertraut hatte,

erhalten hat.
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